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Kapitel I - Anwendungsbereich des Übereinkommens  

Artikel 1  

(1) Dieses Übereinkommen ist bei internationalen Sachverhalten auf den Schutz von Erwachsenen 
anzuwenden, die aufgrund einer Beeinträchtigung oder der Unzulänglichkeit ihrer persönlichen Fähigkeiten 
nicht in der Lage sind, ihre Interessen zu schützen.  

(2) Sein Ziel ist es,  

a) den Staat zu bestimmen, dessen Behörden zuständig sind, Maßnahmen zum Schutz der Person oder des 
Vermögens des Erwachsenen zu treffen;  

b) das von diesen Behörden bei der Ausübung ihrer Zuständigkeit anzuwendende Recht zu bestimmen;  

c) das auf die Vertretung des Erwachsenen anzuwendende Recht zu bestimmen;  

d) die Anerkennung und Vollstreckung der Schutzmaßnahmen in allen Vertragsstaaten sicherzustellen;  

e) die zur Verwirklichung der Ziele dieses Übereinkommens notwendige Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden der Vertragsstaaten einzurichten.  


